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RS OGH 1985/3/27 3Ob12/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1985

Norm

EO §7 Abs2 Da

Rechtssatz

Soll der Anspruch, zu dessen Gunsten die Exekution bewilligt wurde (hier: Räumung) überhaupt erst entstehen, wenn

eine im Vergleich vereinbarte Zahlung nicht rechtzeitig vorgenommen würde, kommt eine Umdeutung der

verneinenden aufschiebenden Bedingung in eine auflösende Bedingung nicht in Betracht.
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